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Biber
(Castor fiber)

Wasserbaumeister mit Schadenspotential

Der Biber ist mit einem Gewicht von 25-30 kg und einer Länge von bis zu einem 
Meter (ohne Kelle) das größte europäische Nagetier. Biber sind mit ihrem spin-
delförmigen Körper, hervorragend an das Leben im Wasser angepasst. Nasen 

und Ohren sind beim Tauchen verschließbar. Ein extrem dichtes Haarkleid mit bis zu 
23.000 Haaren/cm², das zudem eingefettet wird, schützt vor Kälte. Schwimmhäute der 
Hinterpfoten dienen dem Schwimmen und Tauchen. Mit dem abgeplatteten Schwanz, 
der Kelle, wird gesteuert.

Biber leben gesellig im Familienverband, bestehend aus den Eltern und den Jungtie-
ren der letzten zwei Jahre. Jede Familie besetzt ein eigenes Revier entlang der Gewässer, 
aus dem fremde Biber vertrieben werden. Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv.

Charakteristisches Markenzeichen des Bibers ist seine intensive Bautätigkeit, durch 
die er seine Umwelt nach seinen Ansprüchen gestaltet. Er kann Staudämme zur Regu-
lation des Wasserstands an Fließgewässern bauen, Biberburgen zum Schutz des unter-
irdischen Baus, Fluchtröhren als Unterschlupf bei Gefahr und auch Kanäle als Wasser-
wege zu Nahrungsflächen. Diese Bautätigkeit ist neben den Fraßschäden an Bäumen 
und Feldfrüchten der wesentliche Grund für massive Konflikte.

Der Biber wurde ab 1966 mit Zustimmung des damals zuständigen Landwirtschaft-
ministeriums in Bayern wieder angesiedelt. Heute ist Bayern fast flächendeckend wie-
der vom Biber besiedelt. Der Bestand dürfte zwischen 12.000 und 15.000 Tiere betra-
gen mit nach wie vor steigender Tendenz. Aufgrund der mit der Verbreitung des Bibers 
zunehmenden massiven Konflikte wurde ein eigenes Bibermanagement entwickelt. 
Zuständig sind jeweils die Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter. Rechtliche 
Grundlage ist die „Verordnung über die Zulassung von Ausnahmen von den Schutz-
vorschriften für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten (Artenschutzrechtliche 
Ausnahmeverordnung – AAV) des Bayerischen Umweltministeriums vom 3. Juni 2008.

Das bayerische Bibermanagement enthält vier wesentliche Bestandteile:
•  Beratung: Bei Konflikten stehen auf Landkreisebene ehrenamtliche Biberberater zur 

Verfügung, die landesweit über die „Akademie für Naturschutz und Landschafts-
pflege (ANL)“ geschult werden. Zusätzlich gibt es landesweit zwei hauptamtliche 
Biberberater.

•  Prävention: Oft ist es möglich, durch geeignete Präventionsmaßnahmen Schäden erst 
gar nicht entstehen zu lassen. Hierzu gehören Maßnahmen wie z. B. Einzelbaumschutz, 
Elektrozäune oder auch die Ausweisung von Pufferstreifen entlang der Gewässer.
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Steckbrief

Körper-
länge

75 bis 100 cm  
(ohne Kelle)

Gewicht 13 bis 32 kg 

Paarungs-
zeit

Januar/Februar

Wurfzeit Mai/Juni

Anzahl 
Jungtiere

Ein bis fünf Jungtiere

Rechtlicher 
Status

Unterliegt dem  
Naturschutzrecht
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•  Schadensausgleich: Das Bayerische Umweltministerium stellt jährlich zur Beglei-
chung von Biberschäden in Land-, Forst- und Teichwirtschaft eine Summe von derzeit 
350.000,- Euro zur Verfügung.

•  Zugriff: Überall, wo gravierende Schäden drohen und Präventionsmaßnahmen 
nicht möglich oder zu aufwändig wären, dürfen Biber auf Antrag durch eigens 
bestellte Personen gefangen und/oder getötet werden und Biberbauten beseitigt 
werden.
Da der Biber ausschließlich dem Naturschutzrecht unterliegt, sind Jagd und Jäger 

zunächst nicht für den Biber zuständig. In der Praxis ergeben sich jedoch sehr viele 
Berührungspunkte. Spätestens, wenn Biber mit jagdlichen Mitteln, d.h. mit Kastenfalle 
oder Schusswaffe der Natur entnommen werden, müssen die Revierinhaber informiert 
werden.

Oft dürfen die Biber nach Beauftragung durch die Unteren Naturschutzbehörden 
auch direkt vom Revierinhaber gefangen und/oder getötet werden. Er darf sie essen 
und den Balg nutzen, diese Produkte aber nicht vermarkten. Ergänzend sei gesagt, 
dass viele ehrenamtliche Biberberater aus der Jägerschaft stammen. Wo Tierarten auf 
Dauer mit jagdlichen Mitteln reguliert werden müssen, muss dies in Kompetenz der 
Jäger geschehen. Dies gilt auch, wenn diese Tierarten im Einzelfall nicht dem Jagdrecht 
unterliegen, wie dies beim Biber oder auch dem Kormoran der Fall ist.
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Gemeldete Biber-Vorkommen 2016
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